
 

 

 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 20/1388 

20. Wahlperiode 2023-09-21

Kleine Anfrage  

der Abgeordneten  Sandra Redmann (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung – Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt 

und Natur 

Schutz der Biodiversität in Schleswig-Holstein 

 

1. Wie groß ist die geschützte terrestrische Fläche in Schleswig-Holstein? Bitte geben 

Sie in absoluten und prozentualen Flächenzahlen an.  

Die terrestrischen Flächen in FFH-Gebieten, Europäischen Vogelschutzgebieten (EGV), Na-

turschutzgebieten (NSG) und Landschaftsschutzgebieten (LSG) und deren Anteil an der ter-

restrischen Landesfläche Schleswig-Holsteins sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Der 

Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer wurde hier als Schutzgebiet des mari-

nen Ökosystems nicht berücksichtigt. 

Kategorie 

Fläche (terrest-
risch) 
in ha 

Prozentanteil an 
terrestrischer Landesfläche* 

FFH 113.588 7,2 

EGV 104.963 6,6 

NSG 50.915 3,2 

LSG 269.090 17,0 

   
*Landesfläche (Bodenfläche) gem. Statistikamt Nord 
in ha: 1.580.430 

Quelle: https://www.statistik-nord.de/search?q=Bodenfl%C3%A4che  

Stand:  31.12.2021  

https://www.statistik-nord.de/search?q=Bodenfl%C3%A4che
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2. Aus welchen einzelnen Schutzkategorien setzen sich die oben genannten Flächen 

zusammen und wie hoch sind deren jeweilige Anteile und Überschneidungsanteile. 

Bitte in absoluten Flächenzahlen angeben. Bitte listen Sie die Flächenanteile und 

Überschneidungen der Schutzkategorien jeweils einzeln auf, z.B. NSG, FFH und wei-

tere. 

Die Flächen und Flächenanteile der in Frage 1 aufgeführten Schutzgebietskategorien und 

deren jeweilige Überschneidungen sind im Anhang tabellarisch aufgelistet. 

 

3. Gibt es terrestrische Flächenanteile der FFH- und Vogelschutzgebiete, die nicht 

durch eine NSG-Verordnung geschützt sind? Wenn ja, welche? 

 

Katego-
rie 

Gesamtfläche (terrest-
risch) 
in ha 

davon nicht NSG-Fläche 

in ha 

 
 

in Prozent 

FFH 113.588 70.725 62 

EGV 104.963 69.376 66 

 

4. Wie hoch ist der Anteil der LRT-Flächen außerhalb von FFH-Gebieten? 

 

55.602 Biotope mit LRT*-Status liegen außerhalb von FFH-Gebieten. 

Dies entspricht einer Fläche von insgesamt 61.467 ha bzw. 3,9 Prozent der terrestrischen 

Landfläche. 

 

* Die Abkürzung LRT steht für den Begriff Lebensraumtyp und meint die nach FFH-Richtlinie 

europarechtlich geschützten Biotope. 

 

 

5. Inwieweit sind diese in den Vorbehaltsflächen für den Biotopverbund wiederzufinden? 

 

36.862 Biotope mit LRT-Status liegen außerhalb von FFH-Gebieten und im Schutzgebiets- 

und Biotopverbundsystem (SBVS). Dies entspricht einer Fläche von insgesamt 49.694 ha 

bzw. 3,1 Prozent an der terrestrischen Landfläche. 

23.666 dieser Biotope liegen im Schwerpunktbereich des SBVS, was einer Fläche von 

27.711 ha bzw. 1,8 Prozent an der terrestrischen Landfläche entspricht. 

13.196 dieser Biotope liegen in der Verbundachse des SBVS, was einer Fläche von 21.983 

ha bzw. 1,4 Prozent an der terrestrischen Landfläche entspricht. 

 

 

6. Welche Flächen hält die Landesregierung für geeignet, um das 30%-Ziel der EU zu 

            erreichen? 
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Vollständig geeignet für die Erfüllung des 30-Prozent-Schutzgebietsziels der EU-Biodiversi-

tätsstrategie sind Flächen in den Schutzgebietskategorien NSG, FFH-Gebiet, Europäisches 

Vogelschutzgebiet und Nationalpark. Weitere Gebiete oder Teilgebiete aus anderen Katego-

rien können ebenfalls im Einzelfall geeignet sein. 
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